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JAHRESBERICHT
DER

AUFSICHTSBEHÖRDE IN BETREIBUNGS- UND
KONKURSSACHEN FÜR DEN KANTON BERN

ÜBER DAS JAHR 1948

An den Appellationshof des Kantons Bern und an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des

Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne

Die Geschäftslast der Betreibungs- und Konkursämter

hat im Jahre 1948 gegenüber dem Vorjahre
wiederum durchwegs zugenommen, was sich aus
folgenden Zahlen ergibt:

Zahlungsbefehle 144 021 (1947: 139 925), Pfändungen

51 387 (49 139), davon Lohnpfändungen 10 409
(9717), Aufschubsbewilligungen 12 616 (11 297),
durchgeführte Verwertungsverfahren 7240 (6057), Verlust-
Scheine 15 976 (13 505), Arreste 204 (193), Ketentions-
verzeichnisse 769 (713), Eigentumsvorbehalte 10 881

(10 091), Konkursandrohungen 6723 (5111),
Liegenschaftsverwaltungen 154 (148).

Konkurse wurden im Jahre 1948 131 (129)
begonnen, während 92 (73) noch von früher her hängig
waren. Von diesen insgesamt 223 (202) Konkursen
waren auf Ende des Berichtsjahres 97 (90) noch nicht
beendet. Nachlassverfahren wurden 53 (40) neu
eröffnet. Im übrigen wird für die Tätigkeit der Betreibungs-

und Konkursämter auf die Tafel I verwiesen.
Nach wie vor macht eine grosse Zahl von Schuldnern

von der Möglichkeit Gebrauch, die Aufschiebung
der Verwertung zu verlangen und durch regelmässige
Abschlagszahlungen die Verwertung der gepfändeten
Gegenstände abzuwenden. Von den im Jahre 1948
durchgeführten 7240 Verwertungsverfahren beläuft sich
die Zahl der Liegenschaftssteigerungen bloss auf 16
und diejenige der Fahmissteigerungen auf 467, während
der Best Lohnpfändungen betrifft.

Die einzelnen Betreibungs- und Konkursämter
wurden je einmal vom Gerichtspräsidenten ihres
Bezirkes und den Mitgliedern oder dem Sekretär der
kantonalen Aufsichtsbehörde inspiziert. Bei diesen
Inspektionen gab die Führung der Ämter im allgemeinen
zu keinen Beanstandungen Anlass. Die Kontrolle des
Kassen- und Gebührenwesens wurde durch Beamte der
Finanz- und Justizdirektion besorgt.

Verschiedene Gerichtspräsidenten bringen in ihren
Inspektionsberichten die Zunahme der Geschäftslast
mit dem Bückgang der wirtschaftlichen Hochkonjunktur

in Zusammenhang. Der Gerichtspräsident von
Oberhasli weist in seinem Bericht seit Jahren erfolglos
auf die Notwendigkeit hin, das auf dem Estrich
befindliche Archiv an einem feuersichern Ort
unterzubringen.

Mit schwerwiegenden Disziplinarfällen hatten sich
die Aufsichtsbehörden im Berichtsjahr nicht zu
befassen. Die beiden von der kantonalen Aufsichtsbehörde
behandelten Disziplinarsachen wurden durch Bügen
erledigt. Gegen den Angestellten eines Betreibnngs-
amtes erübrigte sich allerdings die Einleitung eines

Disziplinarverfahrens nur deshalb, weil der Angestellte,
gegen den eine Strafuntersuchung wegen Veruntreuung
eröffnet werden musste, unverzüglich seine Demission
einreichte.

Die Geschäftslast der untern Aufsichtsbehörden
ist gegenüber dem Vorjahre zurückgegangen. 1948
sind bei ihnen 113 Beschwerden eingelangt gegen 133

im Vorjahre. Im übrigen wird auf die Tafel II
verwiesen.

Die Zusammensetzung der kantonalen Aufsichtsbehörde

blieb im Berichtsjahr unverändert. Ein Wechsel
trat im Sekretariat ein. Der bisherige Sekretär, Kammerschreiber

Elmiger, trat auf Ende März 1948 als
Finanzsekretär in den Dienst der Stadt Bern über; an seine
Stelle trat Kammerschreiber Schoder.

Die Geschäftslast der kantonalen Aufsichtsbehörde
ist gegenüber dem Vorjahre ungefähr gleich geblieben.
Es langten bei ihr 403 (1947: 401) neue Geschäfte ein.
12 (15) Geschäfte waren noch von früher her hängig-
Von diesen 415 (416) Geschäften wurden 404 (404)
erledigt, während 11 (12) Geschäfte auf das Jahr 1949

übertragen wurden. Ferner wurden der kantonalen
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Aufsichtsbehörde in Konkursverfahren, in denen sie
schon früher die Frist zur Durchführung verlängert
hatte, 103 (67) Gesuche um erneute Fristverlängerung
unterbreitet.

Bei den erledigten Geschäften handelt es sich um
139 (142) Beschwerden, 15 (12) Bekurse gegen
erstinstanzliche Beschwerdeentscheide, 7 (9) Nachlassrekurse,

6 (2) Hotelschutzsachen, 2 (3) Disziplinarentscheide,

42 (36) erstmalig der kantonalen Aufsichtsbehörde

unterbreitete Gesuche um Verlängerung der
Frist zur Beendigung von Konkursverfahren, 5 (16)
Wahlen von Betreibungsgehilfen, 43 (40) Urlaubsgesuche,

23 (31) Anfragen und 122 (113) andere
Verfügungen und Beschlüsse, darunter 36 (28) Betreibungsund

Fortsetzungsbegehren gegen Gemeinden und 8 (8)
Bezeichnungen von Stellvertretern.

Von den 139 Beschwerden wurden 44 (35)
abgewiesen, 31 (19) zugesprochen, 6 (8) teilweise
zugesprochen, 13 (25) an die untere Instanz gemäss § 23
EG z SchKG gewiesen, 24 (45) durch Bückzug oder
sonst erledigt; auf 21 (10) Beschwerden wurde nicht
eingetreten. Die Zeitdauer der Erledigung betrug im
Durchschnitt 17 Tage (Minimum 1 Tag, Maximum
82 Tage).

Von den 15 Bekursen gegen erstinstanzliche
Beschwerdeentscheide Avurden 7 (4) abgewiesen, 5 (2) gut-
geheissen, 1 (3) teilweise gutgeheissen, auf 1 (1) wurde
nicht eingetreten und 1 (2) wurde zurückgezogen. Die
Rekurse wurden durchschnittlich in 22 Tagen erledigt
(Minimum 6 Tage, Maximum 46 Tage).

Die 7 Nachlassrekurse wurden wie folgt erledigt:
4 (2) wurden abgewiesen, 2 (1) begründet erklärt und
auf 1 (0) nicht eingetreten.

Bei den 6 Hotelschutzsachen handelt es sich um
2 Bestätigungen von Nachlassverträgen, 2 Stundungsgesuche,

die beide abgewiesen wurden, und 2
Einsprachen gegen Verteilungslisten, von denen 1
abgewiesen und auf 1 nicht eingetreten wurde.

12 (14) Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde

wurden an die Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer des Schweizerischen Bundesgerichts
weitergezogen. 7 (8) Bekurse wurden abgeAviesen, 2 (3)
gutgeheissen, 1 (1) zur Neubeurteilung zurückgewiesen
und auf 2 (2) nicht eingetreten. Gegen 2 (2) Entscheide
der kantonalen Aufsichtsbehörde als oberer Nachlassbehörde

wurde die staatsrechtliche Beschwerde an das
Bundesgericht ergriffen. Dieses hiess 1 gut und trat auf
1 nicht ein.

Am 23. Dezember 1948 erliess die kantonale
Aufsichtsbehörde an die Betreibungs- und Konkursämter
ein Kreisschreiben, worin diesen die von der
Postverwaltung mit Wirkung ab 1. Dezember 1948
abgeänderten Bestimmungen über die Zustellung von
Zahlungsbefehlen und Konkursandrohungen zur Kenntnis

gebracht wurden. Im gleichen Kreisschreiben wurde
den Betreibungsämtern Weisung über die
Gebührenberechnung bei der Eintragung einer Zession im
Eigentumsvorbehaltsregister erteilt, da sich gezeigt hatte,

dass die Praxis auf den Ämtern nicht einheitlich war.
Die Betreibungsämter wurden angewiesen, die für die
Eintragung einer Zession vorgesehene Gebühr auch zu
erheben in Fällen, wo die Vormerkung der Zession
gleichzeitig mit dem Eintrag des Eigentumsvorbehalts
vorgenommen werden kann, dagegen den Zessionar
ohne Vormerkung der Zession und daher auch ohne
Erhebung der für den Eintrag einer Zession vorgesehenen

Gebühr im Begister direkt als Veräusserer
einzutragen, wenn er bereits nach dem Kaufvertrag an die
Stelle des Verkäufers tritt, zur Eintragung in eigenem
Namen ermächtigt ist und zudem ein ausdrückliches
Gesuch um direkte Eintragung als Veräusserer stellt.

Während bisher auf Grund des letztmals durch
Bundesbeschluss vom 5. Oktober 1945 verlängerten
Bundesratsbeschlusses vom 24. November 1936 über
den Schutz der Rechte der Anleihensgläubiger von
Körperschaften des öffentlichen Bechts die Durchführung

der Betreibung gegen den Kanton, gegen Gemeinden

und andere öffentlich-rechtliche Korporationen der
kantonalen Aufsichtsbehörde oblag, wurden durch
Vollziehungsverordnung des Begierungsrates vom
23. November 1948 zu dem auf 1. Januar 1949 in
Kraft getretenen Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947
über die Schuldbetreibung gegen Gemeinden und
andere Körperschaften des kantonalen öffentlichen Bechts
die ordentlichen Betreibungsämter als zuständig zur
Durchführung von Betreibungen gegen Gemeinden
und andere Körperschaften des kantonalen öffentlichen
Bechts erklärt. Nach der Aufhebung des
Bundesbeschlusses vom 5. Oktober 1945 und damit des
Bundesratsbeschlusses vom 24. November 1936 durch das
Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über die
Schuldbetreibung gegen Gemeinden und andere
Körperschaften des kantonalen öffentlichen Bechts fehlt
nunmehr eine ausdrückliche Zuständigkeitsvorschrift für
die Betreibung gegen den Kanton, so dass auch hier
ab 1. Januar 1949 die ordentlichen Betreibungsämter
zuständig sind.

Bei der Anwendung des seit 1. Mai 1948 in Kraft
stehenden neuen Gebührentarifs vom 13. April 1948,
der zusammen mit den vom Staate ausgerichteten
Teuerungszulagen eine wesentliche Besserstellung der
Betreibungsgehilfen mit sich brachte, haben sich keine
Schwierigkeiten ergeben.

Bern, den 18. März 1949.

Im Namen
der kantonalen Aufsichtsbehörde

in Betreibungs- und Konkurssachen,

Der Präsident:

Joss

Der Sekretär:

Schoder
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292 Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen

Tafel II

Zahl der von den Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörde im Jahr 1948 behandelten
Beschwerden nach Art. 17 SchKG

Amtsbezirke
Zahl der

Beschwerden 1)

Gefällte
Entscheide

einschliesslich
Abschreibungs- Disziplinarverfügungen

Zeitdauer der Erledigung der
Beschwerden

Maximum Minimum Mittel
beschlüsse Tage Tage Tage

Aarberg
1 1 22 22

Bern II 29

16

1

29

16

1

59

28

3

4
12,5
14

26

Biel I

Burgdorf 1 1 4
8 8 76 2 21

Delémont 7 7 ¦ 16 6 11

Erlach ¦Fraubrunnen 3 3 1 1 1

1 1 3 3 3

Frutigen 1 1 - 17

5 0 10 1 5

3 3 15 9 12

2 2 8 3 5

¦15 15 ¦ 6 1 2,2
Neuveville

1 1 3 ¦
2 2 ¦ 29 10 19

3 3 31 8 22

¦ ¦
Signau 1 1 ¦ 1

Obersimmental -Thun II 9

1

9

1
¦¦ 26

40
4

40

11

40

3 3 3 3 3

x) Für die gemäss § 23 EG zum Scr KG die untere Aufsichtsbe] lorde erstinstiinzlich kompe tent ist.
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